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Index

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

UStG 1972 §12 Abs2 Z2 litc;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1989, 312;

Rechtssatz

Nur eine entgeltliche Weiterveräußerung kann als "gewerbliche Veräußerung" angesehen werden. Daher gibt es

keinen Vorsteuerabzug für PKWs, die ein Unternehmer erwirbt, um sie zu Werbezwecken im Zuge eines

Preisausschreibens unentgeltlich abzugeben.
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